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Nachweis Bauvorlageberechtigung Dr.-Ing. Falk Lüddecke 
 
 
 
Gemäß Landesrecht-MV BauOMV § 65 (www.landesrecht-mv.de) ist bauvorlageberechtigt, 
wer:  
 
„[…in die von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern geführte Liste der 
Bauvorlageberechtigen eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten auch im Land 
Mecklenburg-Vorpommern…]“. 
 
Herr Dr.-Ing. Falk Lüddecke ist sowohl bei der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau als 
auch bei der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein gelistet und somit auch 
in Mecklenburg-Vorpommern bauvorlageberechtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
Urkunde der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau 
Ausweis der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 
Auszug aus BauOMV §65 
 

 
Dipl.-Ing. H. U. Ordemann 
Dr.-Ing. Falk Lüddecke (IWE) 
Prüfingenieure für Bautechnik 
 
Beratende Ingenieure im Bauwesen 
Kaiser-Wilhelm-Str. 50 
20355 Hamburg 
Tel.: 040 / 42 92 92 - 0    
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http://www.landesrecht-mv.de/


https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-BauOMV2015pG12 

§ 65 
Bauvorlageberechtigung 

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen 
von einem Entwurfsverfasser erstellt sein, der bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht für 

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach 
Absatz 2 verfasst werden, und 

 
2. geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben. 

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 

1. die Berufsbezeichnung „Architekt“ führen darf, 
 
2. in die von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern geführte Liste der 

Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten auch im 
Land Mecklenburg-Vorpommern; 

 
3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ führen darf, für die mit der Berufsaufgabe des 

Innenarchitekten verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden oder 
 
4. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung 

Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens nachweist, danach mindestens zwei 
Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig gewesen ist 
und Bediensteter einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, für die dienstliche 
Tätigkeit. 
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